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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1951

Norm

JGG 1961 §13 Abs3 B

Rechtssatz

In das Urteil, womit gemäß § 13 Abs 3 JGG über einen schuldig erkannten Jugendlichen die Strafe festgesetzt wird, ist

ein Ausspruch, daß der Eintritt der mit dieser Verurteilung verbundenen Rechtsfolgen vorläu6g aufgeschoben wird,

nicht aufzunehmen. (Zum JGG 1949)
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